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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
VL-52/2026 

Federführendes Amt Fachbereich I 
 

Datum 07.05.2026 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Magistrat 11.05.2026 beschließend 
Haupt - und Finanzausschuss 12.05.2026 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung 21.05.2026 beschließend 

 
Betreff: 
Neuwahl eines Ortsgerichtsmitgliedes für das Ortsgericht Trendelburg IV  
 
Sachverhalt: 
Die Amtszeit von Herrn Küllmer als Ortsgerichtsvorsteher für das Ortsgericht Trendelburg IV endet 
am 30.06.2026. Herr Küllmer hat mitgeteilt, dass er das Amt des Ortsgerichtsvorstehers künftig 
nicht weiter ausüben möchte. Gleichzeitig hat er jedoch seine Bereitschaft erklärt, weiterhin im 
Ortsgericht tätig zu sein und das Amt eines Ortsgerichtsschöffen zu übernehmen. 
In diesem Zusammenhang wurde mit Herrn Seitz, derzeit Ortsgerichtsschöffe für das Ortsgericht 
Trendelburg IV, ein Tausch der jeweiligen Ämter abgestimmt. Herr Seitz hat sich bereit erklärt, künf-
tig das Amt des Ortsgerichtsvorstehers zu übernehmen, während Herr Küllmer das Amt des Ortsge-
richtsschöffen übernehmen möchte. 
Die entsprechenden Einverständniserklärungen von Herrn Küllmer und Herrn Seitz liegen bereits 
vor. Auch seitens des zuständigen Amtsgerichts bestehen gegen den vorgesehenen Ämtertausch 
keine Einwände. 
 
Der Ortsgerichtsvorsteher und der Ortsgerichtsschöffe werden durch die Stadtverordnetenversamm-
lung gewählt. 
 
Der zuständige Ortsbeirat Gottsbüren wurde beteiligt und hat mit Nachricht vom 25.03.2026 dem 
Wechsel der Ämter zugestimmt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Markus Küllmer, wohnhaft in Trendelburg, zum 
Ortsgerichtsschöffen des Ortsgerichts Trendelburg IV und Herrn Rene Seitz, wohnhaft in Trendel-
burg, zum Ortsgerichtsvorsteher des Ortsgerichts Trendelburg IV. 
 

 




